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Vertrag Röntgenausbildung für MPA in Ausbildung 

zwischen
SRO AG Spital Langenthal
In der Folge mit "SRO" bezeichnet

und 

Praxis: Name der Praxis
In der Folge "Praxis" oder "anstellender Betrieb" bezeichnet

betreffend

Röntgenausbildung MPA in Ausbildung
Name Vorname

_____________________________________


Präambel
Die SRO bildet MPA's in Ausbildung in der Radiologie der SRO für das Röntgen aus. Der/die MPA ist in der Praxis mit welchem die/der Auszubildende den Anstellungsvertrag abgeschlossen hat, angestellt. Die SRO ist der Betrieb, in welchem die Röntgenausbildung stattfindet.

1. Ausgangslage 
Die MPA's sind in einer Praxis (anstellender Betrieb) für die gesamte Ausbildungszeit angestellt. Der anstellende Betrieb entsendet ein/eine MPA in Ausbildung für die Röntgenausbildung in die SRO. Diese verfügt über die nötigen Voraussetzungen um die Röntgenausbildung durchzuführen. 

1. Rahmenbedingungen und Verantwortlichkeiten für die Ausbildung
Die Verantwortung für die gesamte Ausbildung des/der MPA in Ausbildung bleibt beim anstellenden Betrieb. Ebenfalls liegt die Verantwortung für die Dosimetrie bei der Praxis, für die Ausbildungstage in der SRO benötigen die MPA's ein persönliches Dosimeter. Die Röntgenausbildung in der SRO dient als Vorbereitung des Teil Röntgen der LAP.
Während den Ausbildungstagen oder -Halbtagen sind die im SRO geltenden Regelungen und Standards einzuhalten und die Weisungen zu befolgen.
Die Röntgenausbildungen werden zwischen der Praxis und der Bereichsleitung Radiologie mindestens 3 Monate im Voraus schriftlich vereinbart (bl-radiologie@sro.ch oder 062 916 38 81). Kurzfristig erforderliche Veränderungen bedürfen der Zustimmung beider Vertragspartner.
Die Berufskleidung sowie andere notwendige persönliche Leiheffekte werden den Auszubildenden von der SRO zur Verfügung gestellt. 
Kosten für zusätzliche Lehrmittel oder einen allfällig längeren Arbeitsweg werden nicht vom SRO getragen.

1. Zusammenarbeit
Die Verantwortung für die praktische Röntgenausbildung der/des Auszubildenden während der Dauer der Röntgenausbildung liegt bei der SRO. Bei auftretenden Problemen, welche die Röntgenausbildung gefährden, informiert die SRO den anstellenden Betrieb. Die zu ergreifenden Massnahmen werden gemeinsam festgelegt.

1. Entschädigung
Pro Ausbildungstag werden CHF 100.00, respektive CHF 50.00 pro ½ Tag, exklusiv allfälliger MwSt., der Praxis verrechnet.
Die Röntgenausbildung umfasst in der Regel ca. 10 Tage pro Ausbildungsjahr (2. und 3. Jahr der Grundausbildung mpa). 

Die SRO stellt der Praxis im Anschluss an die Röntgenausbildung, bei langfristiger Ausbildung halbjährlich, eine Rechnung, zahlbar innert 30 Tagen.

1. Versicherungen
Die Auszubildenden sind während der Ausbildungstage weiterhin beim anstellenden Betrieb versichert (Krankentaggeld und Unfall).
Während der Ausbildungstage im SRO sind die Auszubildenden für ihre Tätigkeiten in der Radiologie über die Haftpflichtversicherung der SRO versichert, vorausgesetzt es liegt dieser unterzeichnete Vertrag vor.


Die Vertragsparteien


Praxis:	

Ort, Datum ……………………………………………………………………………………………………

Berufsbildungsverantwortliche:

Unterschrift:		


MPA in Ausbildung:

Unterschrift:



SRO AG:

Ort, Datum ……………………………………………………………………………………………………

Bereichsleitung Radiologie:

Unterschrift:





Direktion SRO AG




Rolf Hayoz					Timo Thimm
Direktor ad interim				Chief Operating Officer
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